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Liquidation der Gesellschaft bei gleichzeitiger 
Befriedigung der Forderungen der Gläubiger. 
Das Restrukturierungsverfahren hingegen 
bezweckt den Erhalt der Gesellschaft, die 
weitere Entwicklung der Geschäftstätigkeit der 
Gesellschaft, die Begleichung von Schulden und 
die Verhinderung der Insolvenz unter Mithilfe 
aller Gläubiger.

• Vor Antragstellung muss der Gläubiger den 
Schuldner über seine Absicht informieren. Dem 
Schuldner muss eine Frist von mindestens 30 
Tagen ab Erhalt des betreffenden Schreibens 
für die Erfüllung seiner Verbindlichkeiten 
gewährt werden.

• Die Gläubiger müssen ihre Forderungen 
gegenüber dem Insolvenzverwalter innerhalb 
einer gerichtlich bestimmten Frist anme-
lden (welche jedoch spätestens 45 Tage nach 
Rechtskraft der Entscheidung über die Eröff-
nung des Konkursverfahrens abläuft).

• Ist eine Forderung durch (Grund-)Pfandrecht 
gesichert, wird diese vorrangig aus den Mitteln 
befriedigt, welche aus der Veräußerung des 
verpfändeten Gegenstands stammen.

• Lässt ein Gläubiger die Frist zur Forderungs-
anmeldung verstreichen, bleibt die Forderung 
unbefriedigt. Das Gericht kann eine Ausnahme 
anerkennen, wenn die Frist aus wichtigem 
Grund versäumt worden ist. In jedem Fall muss 
eine Anmeldung bis zur Gerichtsentscheidung 
über die Beendigung des Insolvenzverfahrens 
oder die Auflösung der Gesellschaft stattfinden.

Autor: Mindaugas Navickas

• Das Pfandrecht erlischt u.a.: i) durch Erlöschen 
der besicherten Forderung; ii) bei Verlust 
des Pfandgegenstands; iii) durch Erwerb des 
Eigentumsrechts am Pfandgegenstand durch 
den Pfandgläubiger bzw. den Übergang der 
verpfändeten Rechte an den Pfandgläubiger; 
iv) mit Ablauf der Gültigkeitsdauer eines 
zeitlich verpfändeten Rechts; v) mit Ablauf 
der Verjährungsfrist zur Befriedigung der 
Forderung vi) durch einvernehmliche Vereinba-
rung der Parteien oder vii) durch Verzicht des 
Pfandgläubigers auf sein Pfandrecht.

11. Verwertung
• Für die Verwertung ist die Einreichung eines 

Antrags beim Notar erforderlich. Der Notar 
fordert den Kreditnehmer sodann auf, die 
Forderung binnen 20 Tagen zu begleichen, oder 
innerhalb derselben Frist Gründe gegen die 
Forderung vorzutragen. Die Verwertung erfolgt 
dann durch einen Gerichtsvollzieher nach allge-
meiner Ordnung durch Vollstreckung.

• Der Gläubiger entscheidet, ob die Immobilie 
entweder über eine öffentliche Versteigerung 
veräußert wird oder aber durch den Gläubiger 
selbst verwaltet werden soll. Des Weiteren kann 
die Immobilie bis zur Versteigerung auch an 
den Gläubiger oder an eine dritte Person auf 
der Grundlage einer notariellen Vereinbarung 
zwischen dem Gläubiger und dem Kreditneh-
mer veräußert werden.

• Bei mehrmaliger Verpfändung eines Gegen-
standes kann jeder der Gläubiger das Volls-
treckungsverfahren einleiten. Der Notar muss 
die anderen Gläubiger über diese Tatsache 
unterrichten. Die Verwertung des Vermö-
gens ist ohne Zustimmung der Gläubiger, die 
Pfandrechte mit höherem Rang besitzen, nicht 
möglich.

12. Insolvenzfall des 
Schuldners

• Das Konkursverfahren wird eröffnet, wenn eine 
Gesellschaft als zahlungsunfähig anzusehen 
ist. Der Hauptzweck des Verfahrens ist die 
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2. Erwerb von 
Grundeigentum

• Ein Immobilienkaufvertrag über Eigentum 
oder Erbnießbrauch bedarf der notariellen 
Beur-kundung und der Eintragung in das 
Grundbuch. Die Registrierung des Eigentums-
rechts im Grundbuch ist zwar erforderlich, hat 
aber nur deklaratorische Wirkung, während die 
Eintra-gung des Erbnießbrauchrechts konstitu-
tive Wirkung hat.

• Die Übereignung wird bereits nach Abschluss 
des Kaufvertrages vollzogen (Ausnahme: 
Erbnießbrauchrecht).

• Das Eigentum besteht in der Regel einheitlich 
am Grundstück und an den darauf errichteten 
Gebäuden (Ausnahmen: Wohnungseigentum, 
Erbnießbrauch). 

• Die bestehenden Belastungen (Hypothek, 
Vermietung) werden durch die Veräußerung der 
Immobilie nicht beeinflusst.

• Natürliche und juristische Personen aus 
EU-Mitgliedstaaten unterliegen besonderen 
Be-schränkungen und Genehmigungspflichten 
beim Kauf von land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen.

• Natürliche und juristische Personen aus 
Nicht-EU-Mitgliedstaaten, unterliegen 
besonderen Beschränkungen und Genehmi-
gungspflichten beim Kauf von Immobilien aller 
Art.

3. Steuern
• Die Steuer beim Grunderwerb, die sog. "Steuer 

auf zivilrechtliche Handlungen", beträgt 2% der 
Bemessungsgrundlage (hier: des Kaufpreises), 
es sei denn, dass eine der Parteien Um-satzs-
teuerzahler ist. Dann ist MwSt. in Höhe von 
23% fällig. Der Erwerber ist verpflichtet, die 
Grunderwerbsteuer zu bezahlen.

• Durch die Kommunen wird eine Grundsteuer 
auf das Eigentum an Grundstücken erhoben. 
Die Höhe der Grundsteuer hängt von der Fläche 
des Grundstücks, der Art der Nutzung und vom 

1. Grundbuch 
• In Polen wird jede Immobilie in einem öffentli-

chen Register – dem Grundbuch – geführt.

• Die Grundbücher werden bei den Amtsgeri-
chten von speziellen Grundbuchabteilungen 
elektronisch geführt.

• Im Grundbuch werden alle relevanten immo-
bilienbezogenen Informationen eingetragen 
(Fläche, Kennzeichnung des Grundstücks 
bzw. der Immobilie, Eigentümer bzw. 
Erbnieß-brauchberechtigter, alle dinglichen 
Lasten und Beschränkungen, Grundpfandrechte 
und Hy-potheken).

• Die Eintragung von schuldrechtlichen Verhält-
nissen ins Grundbuch wie z.B. Miete und Pacht 
ist möglich.

• Das Eigentum an der Immobilie geht kraft 
Vertragsabrede über; die Eintragung ins Grund-
buch erfolgt unabhängig davon.

• Der gute Glaube an die Eintragungen im Grund-
buch wird umfangreich geschützt; daher reicht 
der aktuelle Grundbuchauszug zur Prüfung 
der Eigentumsverhältnisse an der Immobilie 
grundsätzlich aus. 

• Das Recht zur Einsichtnahme in das Grundbuch 
besteht gegen Zahlung einer geringen Ge-bühr 
für jeden, ohne dass ein konkretes Interesse 
dargelegt werden muss.

• Man kann per Internet kostenlos Einsicht in 
das Grundbuch nehmen, wobei eine Suche nur 
über die Grundbuchnummer möglich ist. Für 
Einsicht in die Grundbuchakten ist allerdings 
der Nachweis eines rechtlichen Interesses 
erforderlich.

• Eine elektronische Abschrift aus dem Grund-
buch kann über das Internet besorgt werden. 
Die Abschrift hat die Kraft eines originalen 
Grundbuchauszugs.
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6. Öffentliches Baurecht
• Es liegt ein landesweit einheitliches 

Bauplanungsrecht vor. Die Festlegung der 
Bebauungs-pläne ist Sache der Kommunen.

• Sofern die jeweilige Gemeinde noch keine Beba-
uungspläne aufgestellt hat, ist die Beantra-gung 
eines Bescheids über Bewirtschaftungsbedin-
gungen erforderlich.

• Bei der Errichtung oder Erweiterung eines 
Gebäudes ist grundsätzlich eine Baugeneh-
mi-gung zu beantragen. Allerdings gibt es viele 
Vorhaben, die genehmigungsfrei bzw. nur 
anzei-gepflichtig sind.

7. Vermietung
• Mietverträge können auf bestimmte und unbes-

timmte Zeit geschlossen werden. 

• Mietverträge auf bestimmte Zeit können nur 
in besonderen, vertraglich vereinbarten Fällen 
gekündigt werden.

• Ein Mietvertrag über ein Grundstück oder über 
eine Räumlichkeit für einen längeren Zeit-raum 
als ein Jahr muss grundsätzlich in Schriftform 
abgeschlossen werden. Bei Nichteinhal-tung 
dieser Form gilt der Vertrag als auf unbestim-
mte Zeit geschlossen.

• Eine Eintragung der Mietverträge ins Grund-
buch ist möglich (aber nicht erforderlich).

• Durch die Veräußerung eines vermieteten 
Objekts werden die Mietverträge nicht berührt 
(Kauf bricht nicht Miete). Der neue Vermieter 
kann den Mietvertrag gegebenenfalls unter der 
Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfris-
ten kündigen, dem kann aber entgegengewirkt 
werden (Abschluss eines Vertrags auf bestim-
mte Zeit mit notarieller beglaubigtem Datum).

• Natürliche und juristische Personen aus 
EU-Mitgliedstaaten können land- und forst-
wirt-schaftliche Flächen pachten. 

• Es gibt Unterschiede in der gesetzlichen Rege-
lung bzgl. gewerblicher Mietverträge einerseits 
und Wohnraummietverträge andererseits.

Hebesatz der jeweiligen Gemeinde ab.

• Beim Erbnießbrauchrecht ist darüber hinaus 
eine jährliche Gebühr zu entrichten.

4. Zweckgesellschaften
• Zweckgesellschaften können zum Erwerb 

von Immobilien und zur Projektentwicklung 
ver-wendet werden. 

• Sie ermöglichen die Übertragung von Immobil-
ienprojekten im Wege eines Share Deals,  ohne 
dass Änderungen im Grundbuch notwendig 
werden.

• Gängigste Gesellschaftsform für eine solche 
Projektgesellschaft ist die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (Sp. z o.o.).

• Das Mindeststammkapital einer Sp. z o.o. 
beträgt 5.000 PLN.

• Der Registrierungsprozess dauert ungefähr 
einen Monat, wobei die Gesellschaft 
gegebe-nenfalls schon vor der endgülti-
gen Eintragung Geschäfte tätigen kann, als 
"Gesellschaft in Gründung".

• Die Gründungskosten betragen ca. 500 EUR.

5. Risiken beim Erwerb
• Aufgrund des Schutzes des guten Glaubens 

bzgl. der Eintragungen im Grundbuch sind die 
Risiken bezüglich der Eigentumsverhältnisse 
am Grundstück relativ gering.

• Allgemeine Risiken beim Immobilienkauf 
(Bebaubarkeit, Altlasten, existierende Miet-
verträ-ge) bestehen genauso wie in anderen 
Ländern.

• Die Durchführung einer rechtlichen Due 
Diligence vor einem Immobilienerwerb ist zu 
emp-fehlen.
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Grundbuch erforderlich.

• Die Übertragung des Eigentumsrechts hat 
keinen Einfluss auf die Grundschuld.

• Durch eine einzige Grundschuld lassen sich 
auch mehrere Forderungen mehrerer Gläubiger 
gleichzeitig besichern, wenn diese Forderungen 
aus einer einzigen Unternehmung herrühren 
(z.B. Konsortialkredit).

• Die Rangstelle einer erloschenen Grundschuld 
im Grundbuch wird frei und kann frei ver-wen-
det werden. An die Stelle der Forderung, die 
durch die Grundschuld besichert war, kann 
der Schuldner nach deren Tilgung eine andere 
Forderung setzen oder eine neue Grundschuld 
bestellen. Die besicherte Forderung kann durch 
eine andere Forderung desselben Gläubigers 
ersetzt werden. Einer Zustimmung, der gleich- 
oder nachrangigen Berechtigten bedarf es dazu 
nicht.

• Eine Löschung der Grundschuld erfolgt nur auf 
Antrag.

10. Sonstige Sicherheiten
10.1.  Belastung von Gesellschaftsanteilen:

• Die Verpfändung von Gesellschaftsanteilen zur 
Sicherung eines Immobilienkredites ist üb-lich. 

• Ein Pfandrecht an Gesellschaftsanteilen wird in 
das Pfandregister eingetragen.

• Eine Kaufoption auf Gesellschaftsanteile ist 
eher unüblich.

10.2.  Belastung von Forderungen:

• Mietforderungen können zur Besicherung eines 
Kredites abgetreten werden. Dies erfolgt häufig 
als stille Abtretung. 

• Neben der Abtretung ist auch eine Verpfändung 
möglich.

• Eine Abtretung von künftigen Forderungen 
ist zulässig, aber nicht üblich. Bei Retail-Mi-
etverträgen ist allerdings typischerweise 
eine zukünftige Zustimmung des Mieters zur 

8. Darlehen (Kredite)
• Darlehensnehmer kann jede natürliche sowie 

juristische Person sein.

• Polnische Banken gewähren Kredite regelmäßig 
in polnischer Währung (PLN). Bis vor eini-ger 
Zeit waren auch Kreditvergaben in EUR oder 
Schweizer Franken weit verbreitet, nach der 
Weltwirtschaftskrise sind sie aber sehr selten 
geworden. Wegen der mit den Kursunter-
schieden verbundenen Unsicherheiten ist 
beim Kauf einer mit Grundschulden belastet-
en Im-mobilie darauf zu achten, auf welche 
Währung die gesicherten (Kredit-)Forderungen 
lauten.

• Die Zinsen für Kredite zeigen sich variabel. Der 
Durchschnittszinssatz Wibor liegt 2017 bei ca. 
1,7%; hinzu kommt die Marge der Bank (derzeit 
marktüblich ca. 3,5% bei Sicherung durch 
Grundpfandrecht) sowie die sog. Bankenab-
gabe. Letztere wurde 2016 von dem polni-schen 
Gesetzgeber eingeführt und von den Banken auf 
die Endverbraucher „abgewälzt“. 

• Öffentlich-rechtliche Restriktionen für die 
Kreditvergabe bestehen nicht.

• Es besteht die Möglichkeit der freien 
Rechtswahl. Allerdings besteht gegenüber 
Banken nur ein geringer Verhandlungsspiel-
raum, so dass Kreditverträge regelmäßig nach 
polnischem Recht abgeschlossen werden.

9. Sicherheiten – 
Grundpfandrechte

• Das Grundpfandrecht besichert die Forderung 
bis zum vereinbarten Höchstbetrag, nebst 
Zinsen und Kosten. Die Sicherheit kann sich 
auch auf künftige Geldforderungen beziehen.

• Zur Bestellung eines Grundpfandrechts 
ist grundsätzlich eine notarielle Urkunde 
erforderlich (Ausnahme: Grundpfandrechte 
zugunsten von Banken). Die Bestellung kann 
dabei vertrag-lich oder einseitig (Zwangsgrund-
schuld) erfolgen.

• Für ihre Wirksamkeit ist die Eintragung im 
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übrigen Gläubiger teilen sich den Rest.

• Die Bekanntmachung der Insolvenzeröff-
nung wird im polnischen Gerichts- und 
Wirtschafts-anzeiger veröffentlicht.

• In jedem Fall ist eine Anmeldung der Forderun-
gen erforderlich, damit der Insolvenzverwalter 
diese in die Gläubigerliste eintragen kann und 
alle Rechte gewahrt bleiben.

• Die Frist zur Anmeldung von Forderungen 
beträgt 2-3 Monate.

• Eine Fristversäumung bezüglich der Anmel-
dung verursacht keinen Verlust der Forderung, 
sondern hat ausschließlich zur Folge, dass 
höhere Verfahrenskosten für den Gläubiger 
anfal-len. 

Autor: Małgorzata Zamorska

even-tuellen späteren Abtretung der künftigen 
Mietforderungen vorgesehen.

• Neben der Abtretung bzw. zur Vermeidung 
einer Kontoverpfändung verlangt die finan-
zie-rende Bank häufig eine Vollmacht in Bezug 
auf das Mietkonto.

11. Verwertung 
• Um seinen Anspruch zu befriedigen, muss der 

Gläubiger ein Gerichtsverfahren und danach ein 
Vollstreckungsverfahren anstrengen. 

• Die durch Grundschuld besicherten Forderun-
gen werden im Zwangsvollstreckungsverfah-ren 
vor den übrigen Forderungen befriedigt. 
Zwangsvollstreckungsverfahren bzgl. Immo-
bilien können jedoch langwierig sein (und sich 
sogar über mehrere Jahre hinziehen). 

• Die Verwertung erfolgt durch Versteigerung der 
Immobilie.

• Unterwirft sich der Eigentümer eines mit einer 
Grundschuld belasteten Grundstücks in einer 
notariellen Urkunde der sofortigen Zwangsvol-
lstreckung, so erleichtert dies die Befriedigung 
der gesicherten Forderung. Wichtig ist hierbei 
die Angabe des Betrags, der Voraussetzungen 
und des Zeitpunkts, zu dem die Erteilung einer 
Vollstreckungsklausel beantragt werden kann.

12. Insolvenzfall des 
Schuldners

• Dingliche Sicherheiten, d.h. Grundpfandrechte 
und Pfandrechte an Gesellschaftsanteilen, sind 
die üblichsten „insolvenzsicheren“ Sicherung-
smittel. 

• Für Forderungen, die durch ein Grundpfan-
drecht besichert werden, ist es unerheblich, ob 
ein Konkurs- oder Restrukturierungsverfahren 
durchgeführt wird, weil der Hypothekengläu-
bi-ger privilegiert ist. Er wird aus der Verwer-
tung der Immobilie bevorzugt befriedigt. Der 
Erlös wird primär bis zur Höhe der gesicherten 
Forderung an den Gläubiger ausgezahlt. Die 
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gen Rechtsgeschäft beruht, durch gerichtliche 
Entscheidung nachträglich aufgehoben werden. 

2. Erwerb von 
Grundeigentum

• Übertragungsverträge müssen erhöhte formel-
le und inhaltliche Anforderungen erfüllen. 
Die Unterschrift des Übertragenden bzw. des 
Verpflichteten bei Bestellung von dinglichen 
Rechten bedarf der notariellen Beglaubigung. 
Die Unterschriften der Parteien müssen auf einer 
Vertragsurkunde geleistet werden.

• Übertragungsverträge können, müssen jedoch 
nicht, entweder in notariell beurkundeter Form 
verfasst oder von einem Rechtsanwalt authen-
tifiziert werden. In diesen Fällen ist das Eintra-
gungsverfahren schneller und einfacher und 
der jeweilige Notar bzw. Rechtsanwalt haften 
in erhöhtem Maße für die Rechtmäßigkeit der 
Übereignung.

• Zum Eigentumserwerb an der Immobilie kommt 
es erst mit der Eintragung ins Grundbuch (konsti-
tutive Wirkung).

• Das Gebäude und das darunter liegende Grund-
stück können unterschiedliche Eigentümer 
haben. Das Gebäude ist daher nicht Bestandteil 
des Grundstücks und die Verfügung über  nur 
eine der beiden Immobilien betrifft daher nicht 
automatisch auch die andere.  

• Immobilien werden mit allen bestehenden dingli-
chen Belastungen (Pfandrechte, Dienstbarkeiten 
etc.) erworben. Mit der Ausnahme der gesetzli-
chen Dienstbarkeiten (z. B. Verlegung von öffen-
tlichen Leitungen) und der gesetzlichen Vorkau-
fsrechte sind die dinglichen Belastungen aus dem 
Auszug aus dem Immobilienkataster ersichtlich. 

• In Bezug auf den Erwerb landwirtschaftlicher 
Grundstücke (nicht aber forstwirtschaftlicher 
Grundstücke) gelten sowohl für ausländische als 
auch für inländische Investoren Einschränkun-
gen. 

• Der Erwerb der Immobilien durch in der Slowakei 
registrierte Zweckgesellschaften ist möglich und 
üblich.

1. Grundbuch
• Immobilien werden in einem öffentlichen 

Register – dem "Immobilienkataster" (Grund-
buch) – geführt.

• Das Grundbuch wird durch die örtlichen 
Verwaltungsbehörden (also nicht durch die 
Gerichte) geführt.

• Ein informativer (nichtoffizieller) Auszug 
aus dem Grundbuch kann gebührenfrei über 
Internet jederzeit heruntergeladen werden. 
Die Angaben aus dem elektronischen Auszug 
sind verlässlich. Offizielle Auszüge können von 
jedermann beim zuständigen Grundbuchamt 
oder bei der Post beantragt werden. 

• Die Einsichtnahme ins Grundbuch wird nur 
den jeweiligen Eigentümern der Immobilien 
eingeräumt, sowie Personen, die ein Rechtsin-
teresse nachweisen.

• Die im Zusammenhang mit Verfahren vor dem 
Grundbuchamt anfallenden Gebühren sind 
verhältnismäßig gering und hängen nicht vom 
Wert der Immobilien oder Transaktionen ab. 

• Als Immobilien werden im Grundbuch Grund-
stücke, Gebäude, Wohnungen und Gewer-
beräume (sowie auf Antrag auch noch in Bau 
befindliche Gebäude, Wohnungen und Gewer-
beräume) eingetragen und geführt.

• Dort werden einheitlich auch alle relevanten 
Informationen über die Immobilien geführt – 
dingliche Rechte (Pfandrechte, Dienstbarkeiten, 
Vorkaufsrechte usw.), Dauermietverhältnisse 
(nur fakultativ), Zwangsvollstreckungs- oder 
Gerichtsverfahren, Versteigerungen usw.

• Es gilt das Intabulationsprinzip, d.h. die Über-
eignung oder Erwerb der dinglichen Rechte 
erfolgt erst mit der Eintragung ins Grundbuch. 

• Der offizielle Auszug aus dem Grundbuch wird 
zwecks Prüfung der Eigentumsverhältnisse und 
als ausreichende Unterlage für Übertragungs-
geschäfte verwendet.  

• In seltenen Fällen kann ein im Grundbuch 
bereits eingetragenes Eigentums- oder dingli-
ches Recht, das auf einem in der Vergangenheit 
durchgeführten ungültigen oder rechtswidri-
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gesellschaft in Form einer GmbH betragen 
ungefähr 1.500 EUR; bei einer KG ist das 
Doppelte zu veranschlagen. 

• Zweckgesellschaften können auch als Aktieng-
esellschaft (a.s.) gegründet werden, wobei das 
Mindestgrundkapital 25.000 EUR beträgt, 
bzw. als sog. einfache Aktiengesellschaft, deren 
Mindestgrundkapital ein Euro beträgt.

5. Risiken beim Erwerb
• Infolge des nur eingeschränkt geltenden 

Schutzes des gutgläubigen Erwerbs und eines 
möglichen, wenn auch selten vorkommenden, 
nachträglichen Entzugs des Eigentums durch 
ein Gerichtsurteil (wg. eines ungültigen oder 
rechtswidrigen Rechtsgeschäfts in der Vergan-
genheit) ist die Durchführung einer rechtlichen 
Due Diligence empfehlenswert und gehört bei 
Projekten von größerem Wert zum Standard. 

• Obwohl Restitutionsansprüche derzeit nicht 
mehr geltend gemacht werden können, kann 
es vorkommen, dass Gerichtsverfahren über 
solche Ansprüche noch nicht rechtskräftig 
beendet sind. Eine entsprechende Prüfung 
in dieser Hinsicht ist daher ebenfalls empfe-
hlenswert.

• Im Übrigen bestehen die üblichen Risiken, die 
im Rahmen der Due Diligence geklärt werden 
können, wie z. B. vertragliche Belastung 
(Mietrechte), gesetzliche Belastung (geset-
zliche Dienstbarkeiten und Vorkaufsrechte), 
Bebaubarkeit, Zugangsrechte, Versorgungsnet-
ze, Altlasten und Umweltschäden etc.      

• Zehn Jahre ununterbrochener gutgläubiger 
Eigenbesitz führt zum Eigentumserwerb im 
Wege der Ersitzung.

• Einige wenige gesetzliche Vorkaufsrechte (z. B. 
bei Miteigentumsanteilen oder bei Kulturden-
kmälern) und Dienstbarkeiten (Leitungsrecht) 
sind nicht aus dem Grundbuchauszug ersicht-
lich.

• Auch noch in Bau befindliche Gebäude, 
Wohnungen und Gewerberäume können Gegen-
stand von Übertragungen oder anderen Rechts-
geschäften (z.B. einer Verpfändung zugunsten 
der Gläubiger) sein.

3. Steuern 
• In Zusammenhang mit dem Eigentum der 

Immobilien wird Grundsteuer erhoben. Eine 
Grunderwerbssteuer gibt es nicht.

• Die Höhe der Grundsteuer ist unterschiedlich 
und wird von den Gemeinden festgelegt. Die 
höchste Grundsteuer gilt für Baugrundstücke 
und kommerzielle Gebäude und ist von der 
Lage der Immobilie abhängig. 

• Mehrwertsteuer (derzeit 20 %) kann in den 
gesetzlichen Fällen anfallen.

4. Zweckgesellschaften
• Zum Zweck des Erwerbs von Immobilien und 

für die Projektentwicklung (Umsetzung von 
Bauvorhaben) werden häufig Zweckgesellschaf-
ten gegründet.

• Die empfohlene Gesellschaftsform ist eine 
GmbH (s.r.o.) oder KG (k.s.).

• Es gelten keine besonderen Einschränkungen 
für die Gründung einer GmbH oder KG zwecks 
Erwerb von Immobilien.

• Das Mindeststammkapital der GmbH beträgt 
5.000 EUR.

• Eine einfache GmbH kann bereits innerhalb von 
ca. drei Wochen gegründet und im Handelsreg-
ister eingetragen werden. Die Gründungsdauer 
einer KG beträgt ca. 6 Wochen. 

• Eine GmbH kann einen oder mehrere 
Gesellschafter haben, die Mindesthöhe der 
Einlage eines Gesellschafters beträgt 750 EUR. 
Die Mindesthöhe der Einlage eines Kommandit-
isten bei einer KG beträgt 250 EUR.

• Die Kosten für die Gründung einer Zweck-
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• Die gesetzliche Kündigungsfrist beträgt drei 
Monate; einvernehmlich können die Parteien 
hiervon abweichen.

• Die Verpachtung und Unterverpachtung 
landwirtschaftlicher Grundstücke unterliegt 
besonderen Regelungen. Ausländische Pächter 
haben allerdings die gleiche Rechtsstellung 
wie die einheimischen Pächter und unterliegen 
keinen besonderen Einschränkungen. 

8. Darlehen (Kredite)
• Ein Darlehen wird in der Regel in EUR gewährt, 

kann aber auch in USD, GBP, CZK, CHF verein-
bart werden.

• Die große Konkurrenz führt zu derzeit günstigen 
Zinssätzen für den Darlehensnehmer.

• Die Höhe der Zinsen ist Vereinbarungssa-
che. Der Zinssatz wird dabei in der Regel in 
Abhängigkeit vom EURIBOR + Bankenmarge 
festgelegt. Der Zinssatz ist auch vom jeweiligen 
Darlehenstyp sowie von anderen bankeninternen 
Faktoren abhängig. 

• Die Wahl eines fremden Rechts für den Kred-
itvertrag zwischen einheimischen Subjekten 
ist grundsätzlich zulässig, erfordert aber eine 
entsprechende schriftliche Vereinbarung der 
Vertragsparteien und kommt in der Praxis nur 
selten vor.

• Für den Kreditvertragstyp bestehen bei den 
Unternehmen keine öffentlich-rechtlichen 
Beschränkungen.

9. Sicherheiten - 
Grundpfandrechte

• Das Grundpfandrecht dient zur Besicherung 
der Forderungen des Gläubigers, der berechtigt 
ist, sich aus der Verwertung der verpfändeten 
Liegenschaft zu befriedigen. 

• Eine solche Grundschuld kann an jeder Immo-
bilie bestellt werden, egal ob es sich um eine 
Wohnung, Gewerberäume oder ein erst noch in 

6. Öffentliches Baurecht
• Vor der Errichtung von Bauwerken ist die aktuelle 

Planungssituation und Zulässigkeit des Investi-
tionsvorhabens am konkreten Ort zu überprüfen. 

• Für die Errichtung und Nutzung von Bauwerk-
en müssen generell drei bauverfahrensrechtli-
che Bewilligungen eingeholt werden: der sog. 
Gebietsentscheid, die Baugenehmigung und die 
Nutzungsgenehmigung.

• Für die Ausstellung der einzelnen o.g. Bewilligun-
gen sind noch weitere Genehmigungen, Stellung-
nahmen und Zustimmungen seitens der zuständi-
gen Behörden und Institutionen einzuholen.

• Kleinere Bauvorhaben sind bewilligungsfrei bzw. 
nur anzeigepflichtig.

• Es gelten strenge Regeln in Bezug auf die 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Soweit die 
Umweltverträglichkeitsprüfung für ein konkretes 
Projekt notwendig ist, wird die Umweltverträgli-
chkeit in jedem Stadium des Bauverfahrens 
einschließlich der Bauabnahme geprüft. Die 
Kontrolle seitens der Öffentlichkeit ist diesbez-
üglich mittels der Einräumung eines umfangre-
ichen Berufungsrechts sichergestellt. 

7. Vermietung
• Es gelten besondere Regelungen für gewerbliche 

Mietverträge einerseits und Wohnungsmietver-
träge andererseits. 

• Mietverträge können auf bestimmte oder unbes-
timmte Zeit geschlossen werden. Im Regelfall 
werden Mietverträge als befristet geschlossen.

• Bei Mietverhältnissen, die auf bestimmte 
Zeit begründet wurden, kann der Mietvertrag 
grundsätzlich nur aus den gesetzlich festgelegten 
Gründen vorzeitig gekündigt werden.

• Der Verkauf eines vermieteten Gebäudes bzw. 
eines Teils desselben führt nicht zur automa-
tischen Beendigung der Mietverhältnisse (Kauf 
bricht nicht Miete). Den Mietern wird für diesen 
Fall allerdings ein gesetzliches Kündigungsrecht 
eingeräumt. 
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10. Sonstige Sicherheiten
• Ein Pfandrecht kann außerdem an allen bewe-

glichen Sachen, Forderungen (Kontoforderun-
gen, Mietzinsforderungen sowie auch zukünf-
tige Forderungen), Geschäftsanteilen, Aktien 
sowie an einem Gesamtunternehmen bestellt 
werden. 

• Das Pfandrecht kommt auf Grund eines schrift-
lichen Pfandvertrags zustande und muss im 
sog. Pfandregister eingetragen werden (dabei 
handelt es sich um ein notarielles Zentralreg-
ister der Pfandrechte bei Forderungen und 
anderem Vermögen, und um das Handelsregis-
ter bei Geschäftsanteilen). 

• Als weitere Sicherheiten dienen zumeist 
Bürgschaften und Wechsel.  Üblich sind auch 
die in Form einer notariellen Niederschrift 
erfassten Schuldanerkenntnisse, auf deren 
Grundlage bei Zahlungsverzug des Schuldners 
die Zwangsvollstreckung in dessen Vermögen 
möglich ist, ohne dass es eines Gerichtsurteils 
bedarf.

11. Verwertung
• Der Pfandgläubiger kann seine unbezahlte 

Forderung aus der Verwertung des Pfandge-
genstandes befriedigen. Die Pfandverwertung 
kann in Form einer öffentlichen Versteigerung, 
Zwangsvollstreckung oder durch direkten 
Verkauf durch den Pfandgläubiger durchgeführt 
werden, falls diese Möglichkeit im Pfandvertrag 
vereinbart wurde. Der Pfandgläubiger kann mit 
dem Pfandschuldner auch eine andere Art und 
Weise der Verwertung vereinbaren. 

• Für die Durchführung der Pfandverwertung im 
Wege der öffentlichen Versteigerung oder des 
direkten Verkaufs ist die vorherige Erwirkung 
eines Gerichtsurteils nicht notwendig.    Der 
Pfandgläubiger darf mit der Verwertung des 
Pfandrechts nach Ablauf von 30 Tagen ab 
Bekanntgabe an den Schuldner sofort beginnen.

• Wurden mehrere Pfandrechte an einem Pfan-
dgegenstand bestellt, so entscheidet bei der 
Befriedigung der besicherten Forderungen die 
Rangfolge der Pfandgläubiger. 

Bau befindliches Gebäude handelt.

• Die Bestellung einer Grundschuld an Gebäuden, 
die erst in der Zukunft errichtet werden, ist nicht 
möglich. 

• Die Grundschuld kommt auf der Grundlage 
eines schriftlichen Vertrags mit gesetzlich 
vorgeschriebenem Mindestinhalt zustande. Die 
notarielle Beglaubigung der Unterschriften ist 
nicht erforderlich.

• Die Grundschuld entsteht erst mit der Eintra-
gung. Alle Grundpfandrechte sind somit aus dem 
Grundbuchauszug ersichtlich. 

• Die  Eigentumsübertragung an der verpfände-
ten Immobilie hat keine Auswirkung auf den 
Bestand des Grundpfandrechts, welches mit 
der Übertragung der Immobilie auf den neuen 
Eigentümer übergeht. 

• Dieselbe Immobilie kann durch mehrere Grund-
pfandrechte gleichzeitig belastet werden, die zur  
Besicherung von Verbindlichkeiten gegenüber 
einem oder mehreren Gläubigern dienen. Die 
Rangfolge der Pfandrechte ist von dem Zeit-
punkt deren jeweiligen Eintragung ins Grund-
buch abhängig. 

• Der Pfandgläubiger mit einem zeitlich älteren 
Grundpfandrecht genießt bei der Verwertung 
gegenüber den anderen Pfandgläubigern eine 
vorrangige Stellung. 

• Die Grundschuld erlischt spätestens mit dem 
Erlöschen der besicherten Forderung. Zur 
Löschung der Grundschuld im Grundbuch ist 
eine schriftliche Bestätigung des Pfandgläu-
bigers erforderlich. Die Grundschuld kann 
aber auch ohne Befriedigung der besicherten 
Verpflichtung erlöschen (z.B. bei Untergang des 
Pfandgegenstands, Rechtsverzicht des Gläu-
bigers, Ablauf der Bestandsdauer einer befris-
teten Grundschuld usw.), wobei auch in diesem 
Fall die Bestätigung des Pfandgläubigers für die 
Löschung im Grundbuch notwendig ist.

• Die auf Antrag anderer Gläubiger eingeleitete 
Zwangsvollstreckung des Pfandgegenstandes 
darf nur mit Zustimmung des Pfandgläubigers 
durchgeführt werden.
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• Bei einem Pfandrecht an Forderungen hat der 
Drittschuldner die verpfändete Forderung 
gegenüber dem Pfandgläubiger zu leisten. 
Zulässig sind sog. stille Verpfändungen an 
Forderungen, wo die Benachrichtigung der 
Drittschuldner erst im Verzugsfall erfolgt. 

12. Insolvenzfall des 
Schuldners

• Der Insolvenzfall des Schuldners wird entweder 
durch Konkurs oder durch Restrukturierung 
(Sanierung) abgewickelt. Beim Konkurs werden 
die angemeldeten Forderungen aus dem Erlös 
der Verwertung des Vermögens des Schuldners 
anteilsmäßig befriedigt. Ziel der Restruktu-
rierung ist die Beibehaltung des Betriebs des 
Schuldners bei teilweiser Befriedigung der 
angemeldeten Forderungen der Gläubiger.

• Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird im 
amtlichen Handelsblatt veröffentlicht, welches 
öffentlich und auch via Internet zugänglich ist.

• Der Pfandgläubiger hat im Insolvenzfall kraft 
Gesetzes gegenüber anderen Gläubigern, deren 
Forderungen nicht besichert sind, Vorrang. Die 
besicherten Forderungen werden vorrangig aus 
dem Erlös befriedigt, der durch den Verkauf 
der verpfändeten Vermögenswerte, Rechte oder 
Forderungen erzielt wird.

• Im Falle eines Konkursverfahrens haben die 
Gläubiger ihre Forderungen innerhalb der 
gesetzlichen Frist von 45 Tagen ab Bekanntma-
chung der Konkurseröffnung im Handelsblatt 
anzumelden.

• Im Falle eines Restrukturierungsverfahrens 
haben die Gläubiger ihre Forderungen  
binnen der gesetzlichen Frist von 30 Tagen 
ab Bekanntmachung der Genehmigung der 
Restrukturierung im Handelsblatt anzumelden. 
Anders als im Konkursverfahren handelt es sich 
hierbei um eine Ausschlussfrist.      

Autor: Margareta Sovova
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• Der Käufer erwirbt die Immobilien mit allen 
bestehenden dinglichen Belastungen (Pfandre-
chte, Dienstbarkeiten, Vermietung, etc.).

• Seit dem 01.01.2014 gilt das Prinzip „superfi-
cies solo cedit": gemäß dem neuen BGB sind 
auch Gebäude Bestandteil des Grundstücks, 
auf dem sie sich befinden. Im Falle derjenigen 
Gebäude, die zum 01.01.2014 im Eigentum 
einer vom Grundstückseigentümer verschiede-
nen Person standen, ist keine Verschmelzung 
von Gebäude und Grundstück erfolgt; vielmehr 
sind derartige Gebäude eigenständige Sachen 
geblieben und bleiben es solange, bis der 
Eigentümer von Gebäude und Grundstück (im 
Zuge von späteren Übereignungen) derselbe 
geworden ist. In diesem Zusammenhang ist den 
Eigentümern ein gesetzliches Vorkaufsrecht 
eingeräumt worden. 

• Es gibt keine Beschränkungen für den Erwerb 
von Grundeigentum durch Ausländer.

3. Steuern
• Beim Erwerb von Immobilien sind Grunder-

werbsteuer, Einkommensteuer und ggf. auch 
Umsatzsteuer zu beachten. Immobilienei-
gentümer leisten darüber hinaus jährliche 
Grundsteuerzahlungen.

• Die Grunderwerbsteuer beträgt 4% des Werts 
der übertragenen Immobilie.

• Die Grunderwerbsteuer wird berechnet auf 
der Grundlage des ausgewiesenen Kaufpreises 
oder aufgrund des durch ein Wertgutachten 
festgestellten Marktwerts der Immobilie, je 
nachdem, welcher Betrag höher ist.

• Der Zahler der Grunderwerbsteuer ist der 
Verkäufer, wobei die Vertragsparteien im 
Kaufvertrag vereinbaren können, dass der 
Käufer Steuerzahler sein soll. 

• Die Grundsteuer bemisst sich nach Lage und 
Art der Immobilie.

• Außerdem können in den gesetzlich festge-
legten Fällen Einkommensteuer und Umsatzs-
teuer anfallen.

1. Grundbuch
• Das Grundbuch ist ein öffentliches Register mit 

immobilienbezogenen Angaben, das von örtli-
chen Verwaltungsbehörden (also nicht von den 
Gerichten) geführt wird.

• Das Grundbuch ist öffentlich zugänglich (auch 
elektronisch). Das Recht zur Einsichtnahme ins 
Grundbuch ist unbeschränkt.

• Das Grundbuch erfasst jede einzelne Immobilie 
mit einer gesonderten Beschreibung und einer 
Darstellung ihrer Lage und Form. 

• Im Grundbuch werden alle relevanten Infor-
mationen über Immobilien geführt. In das 
Grundbuch werden dingliche Rechte (v. a. 
Eigentumsrechte, Pfandrechte, Vorkaufsrechte, 
Erbbaurechte) und Informationen über Geri-
chts- und Zwangsvollstreckungsverfahren oder 
Versteigerung eingetragen. Das Grundbuch ist 
also auch Informationsquelle bzgl. etwaiger 
Lasten auf den Immobilien. Eine Eintragung 
von Mietverhältnissen ins Grundbuch ist mit 
der Zustimmung des Eigentümers möglich.

• Seit dem 01.01.2015 ist der gute Glaube an die 
Eintragungen im Grundbuch geschützt.

• Die Eintragung ins Grundbuch und die Einhol-
ung von Auskünften aus dem Grundbuch 
unterliegen Grundbuchgebühren, die aber nicht 
allzu hoch sind. 

2. Erwerb von 
Grundeigentum

• Der Kaufvertrag muss die zu erwerbenden 
Immobilien hinreichend beschreiben und den 
Kaufpreis nennen.

• Die Unterschriften auf dem Kaufvertrag bedür-
fen der notariellen Beglaubigung und müssen 
auf ein und derselben Vertragsurkunde geleistet 
werden.

• Die Immobilienübereignung wird erst mit der 
Eintragung ins Grundbuch vollzogen, also nicht 
bereits mit dem Vertragsabschluss.
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• Gegebenenfalls bestehen historische Rückgabe- 
bzw. Restitutionsansprüche an Immobilien, die 
deren Übertragung entgegenstehen.

• Es gibt einige gesetzliche Vorkaufsrechte, die zu 
beachten sind.

• Daneben bestehen die allgemeinen Risiken 
beim Immobilienkauf (Bebaubarkeit, Altlasten, 
bestehende Mietverträge).

• Die Übereignung wird mit Eintragung ins 
Grundbuch rechtskräftig vollzogen, weswegen 
die Zahlung des Kaufpreises oft über ein bei 
Notaren oder anderen Treuhändern eingeri-
chtetes Treuhandkonto abgewickelt wird.

• Eine dem Erwerb vorausgehende rechtliche Due 
Diligence ist zu empfehlen.

6. Öffentliches Baurecht
• Vor der Errichtung von Bauwerken ist zu über-

prüfen, welche Art der Nutzung von Grund-
stücken nach dem sog. Gebietsplan zulässig ist. 

• Für die Errichtung und Nutzung von Bauwerken 
müssen generell drei bauverfahrensrechtliche 
Bewilligungen eingeholt werden: Gebietsentsc-
heid, Baugenehmigung und Nutzungsgenehmi-
gung.  Gebietsentscheid und Baugenehmigung 
können in einem gemeinsamen Verfahren 
erlangt werden.  

• Für den Erlass der einzelnen o. g. Bewilligun-
gen sind gegebenenfalls weitere Genehmi-
gungen, Erklärungen und andere Urkunden 
erforderlich.

• Es gibt einige Vorhaben, die bewilligungsfrei 
bzw. nur anzeigepflichtig sind.

• In bestimmten Fällen ist zusätzlich eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig.

7. Vermietung
• Der Mietvertrag bedarf nicht der Schriftform.

• Das Mietverhältnis kann ins Grundbuch mit 

4. Zweckgesellschaften
• Die Zweckgesellschaften unterliegen keinen 

besonderen Beschränkungen.

• Die Zweckgesellschaften werden in der Regel 
als Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
nach tschechischem Recht (s.r.o.) gegründet.

• Solange der Gesellschaftsvertrag keine höhere 
Gesellschaftereinlage vorschreibt, beträgt die 
Mindesthöhe der Einlage des Gesellschafters 
eine Krone (1 EUR = 25,4 CZK).

• Die Gründung einer Zweckgesellschaft kann 
innerhalb von vier Wochen ab Vorliegen der 
notwendigen Unterlagen erfolgen.

• Die Kosten für die Gründung einer Zweck-
gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung betragen ungefähr 1.500 
EUR.

• Zweckgesellschaften werden grundsätzlich für 
den Erwerb von Immobilien und die Projek-
tentwicklung (Umsetzung von Bauvorhaben) 
errichtet.

• Die Zweckgesellschaften können auch als 
Aktiengesellschaft (AG) gegründet werden, 
wobei das Mindestgrundkapital für eine AG ca. 
80.000 EUR beträgt.

5. Risiken beim Erwerb
• Seit dem 01.01.2015 genießen die Eintragungen 

im Grundbuch den Schutz des guten Glaubens; 
damit erwirbt ein gutgläubiger Erwerber das 
Eigentum an der Immobilie auch vom Nichtei-
gentümer, solange dieser als Eigentümer im 
Grundbuch eingetragen ist.

• Ununterbrochener gutgläubiger Besitz über 
einen bestimmten Zeitraum hinweg führt 
außerdem zum Erwerb im Wege der Ersitzung.  
Dieser Zeitraum beträgt bei Immobilien 20 
Jahre des gutgläubigen Besitzes (außerorden-
tliche Ersitzung) oder 10 Jahre, falls der Besitz 
auf einem Rechtsgrund beruht, der für die 
Entstehung des Eigentumsrechts ausgereicht 
hätte, wenn er beim Übertragenden gegeben 
gewesen wäre (ordentliche Ersitzung).
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• Die gesetzlichen Regelungen zum Darlehens-
vertrag und Kreditvertrag sind abdingbar. Für 
unternehmerische Rechtsträger bestehen keine 
staatlichen Restriktionen oder öffentlich-rech-
tliche Beschränkungen. Die Bedingungen des 
Darlehens oder des Kredits sind allein von der 
Abrede der Vertragsparteien abhängig.   

• Die Rechtswahl des für Darlehens- und Kredit-
verträge maßgeblichen Rechts unterliegt keinen 
Beschränkungen. Die Wahl eines fremden 
Rechts kommt in der Praxis (vor allem beim 
Bankkredit) nur selten vor.

9. Sicherheiten – 
Grundpfandrechte 

• Die meisten Darlehen werden mittels Pfandre-
cht besichert. Bei Absicherung einer Schuld 
durch Pfandrecht ist der Gläubiger berechtigt, 
sich aus der Verwertung des Pfands zu befrie-
digen, falls der Schuldner seine Schuld nicht 
ordnungs- und fristgemäß tilgt.

• Gegenstand des Pfandrechts kann jede handel-
bare Sache sein. 

• Ein Pfandrecht wird durch einen Pfandvertrag 
bestellt. Beim Grundpfandrecht muss der Pfan-
dvertrag in Schriftform mit notariell beglaub-
igten Unterschriften geschlossen werden. 

• Das Grundpfandrecht kommt mit seiner Eintra-
gung ins Grundbuch zustande.

• Eine Übertragung des Eigentumsrechts an einer 
Immobilie, die mit einem Pfandrecht belastet 
ist, hat keinen Einfluss auf den Fortbestand des 
Pfandrechts. Der Käufer erwirbt die Immobilie 
mit allen bestehenden dinglichen Belastungen.

• Falls das Pfandrecht an einer Immobilie im 
Grundbuch eingetragen ist, kann sich der 
Käufer nicht darauf berufen, dass er nichts 
von der Belastung der Immobilie mit einem 
Pfandrecht wusste. Die im Grundbuch einget-
ragenen Belastungen übernimmt der Käufer 
zusammen mit dem Erwerb der Immobilie.

• Eine Immobilie kann auch gleichzeitig mit 
mehreren Pfandrechten belastet sein, die 

Zustimmung des Eigentümers eingetragen 
werden. 

• Der Verkauf eines vermieteten Gebäudes bzw. 
eines Teils desselben führt nicht zur autom-
atischen Beendigung der Mietverhältnisse. 
Der Käufer tritt aber nur in die Pflichten des 
Vermieters ein, die sich aus dem BGB ergeben. 
Die Pflichten des vorherigen Vermieters, die 
im Mietvertrag über den gesetzlichen Rahmen 
hinaus vereinbart wurden, übernimmt der 
Käufer nur dann, wenn er von diesen wusste.

• Das BGB enthält spezielle Regelungen für 
gewerbliche Mietverträge und Wohnungsmiet-
verträge.

• Mietverträge können auf bestimmte oder 
unbestimmte Zeit geschlossen werden. Im 
Regelfall werden Mietverträge als befristet 
geschlossen.

• Bei befristeten gewerblichen Mietverhältnis-
sen ist eine vorzeitige Beendigung nur in den 
im Mietrecht besonders geregelten Fällen 
möglich bzw. aus den im Mietvertrag speziell 
vereinbarten Gründen heraus. Die gesetzliche 
Kündigungsfrist beträgt drei Monate. Eine 
abweichende Vereinbarung ist möglich.

• Bei unbefristeten gewerblichen Mietverhält-
nissen beträgt die gesetzliche Kündigung sechs 
bzw. drei Monate. Die Vertragsparteien können 
aber eine abweichende Vereinbarung treffen. 

8. Darlehen (Kredite)
• Die Finanzierung des Erwerbs von Immobil-

ien kann aus Eigenmitteln oder Fremdkapital 
erfolgen. Darlehen und Kredite werden sowohl 
von privaten Subjekten als auch von Banken 
gewährt.

• Darlehen oder Kredite können in einer belieb-
igen Währung nach Wahl der Vertragsparteien 
vereinbart werden.

• Die Höhe der Zinsen ist Sache der Vereinba-
rung zwischen den Vertragsparteien. Im Regel-
fall werden die Zinssätze auf der Basis des sog. 
PRIBOR ("Prague InterBank Offered Rate", also 
der Prager Interbankensatz) bestimmt. 
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der Verwertung vereinbaren (wobei dies in 
Schriftform geschehen muss).      

• Für die Verwertung des Pfands im Rahmen 
einer öffentlichen Versteigerung oder eines 
gerichtlichen Verkaufs muss ein gerichtlicher 
Beschluss bzw. ein anderer öffentlich-rechtlich-
er Vollstreckungstitel (z.B. eine direkt volls-
treckbare notarielle Niederschrift) vorliegen. 

• Der Verlauf der Verwertung hängt von dem 
Pfandgegenstand und von der Art und Weise 
der Verwertung ab.

• Bei mehreren Pfandrechten an ein und demsel-
ben Pfandgegenstand entscheidet bei der 
Befriedigung der besicherten Forderungen die 
Rangfolge der Pfandgläubiger. Die Geltendma-
chung der Forderungen der Pfandgläubiger ist 
in den prozessrechtlichen Vorschriften geregelt.  

12. Insolvenzfall des 
Schuldners

• Ein Insolvenzfall des Schuldners kann vor 
allem durch Konkurs oder sog. Restrukturi-
erung gelöst werden. Beim Konkurs werden 
die angemeldeten Forderungen der Gläubiger 
anteilig aus dem Erlös der Verwertung der 
Konkursmasse des Schuldners befriedigt. Ziel 
der Restrukturierung ist eine Sanierung des 
Betriebs des Schuldners bei gleichzeitiger 
Befriedigung der Gläubiger mindestens in 
derselben Höhe, wie dies auch beim Konkurs 
der Fall gewesen wäre.

• Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird im 
Insolvenzregister veröffentlicht, welches öffen-
tlich zugänglich ist.

• Die Gläubiger machen ihre Forderungen durch 
Anmeldung geltend. Forderungen müssen 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab dem 
Beschluss über die Insolvenz des Schuldners 
angemeldet werden. Nicht angemeldete bzw. 
später angemeldete Forderungen werden im 
Rahmen des Insolvenzverfahrens nicht berück-
sichtigt.        

• Sog. gesicherte Gläubiger (z.B. aus dem Rechts-
grund eines Pfandrechts) nehmen im Insolven-

der Besicherung mehrerer Verbindlichkeiten 
dienen. Die Rangfolge der Pfandrechte ergibt 
sich aus dem Zeitpunkt des Zustandekommens 
des jeweiligen Pfandrechts.

• Das Pfandrecht erlischt primär mit Tilgung 
der besicherten Schuld. Das Pfandrecht kann 
aber auch ohne Tilgung der besicherten Schuld 
erlöschen (z.B. bei Untergang des Pfandge-
genstands, Verzicht des Gläubigers auf das 
Pfandrecht, Ablauf der Bestandsdauer eines 
befristeten Pfandrechts usw.).

• Die Bestellung des Pfandrechts unterliegt 
keinen öffentlich-rechtlichen Beschränkungen.

10. Sonstige Sicherheiten
• Ein Pfandrecht kann u.a. auch an Forderungen 

(Kontoforderungen, Mietzinsforderungen), 
Geschäftsanteilen, Aktien oder einem Unterne-
hmen bestellt werden.

• Als Sicherheiten können auch Rückkauf- oder 
Vorkaufsrechte vereinbart werden.

• Die Tilgung der Schuld kann auch mittels 
Bürgschaft, Bankgarantie oder Wechsel abge-
sichert werden.

• Die Stellung des Gläubigers lässt sich außer-
dem durch eine sog. Negativerklärung bzw. 
Negativklausel stärken (wobei es sich um ein 
Verbot der Veräußerung oder der Belastung des 
Sicherungsgegenstands handelt).   

• Empfehlenswert ist die Bestellung von Sich-
erheiten in Form von dinglichen Rechten, die 
in einem öffentlichen Register eingetragen 
werden, weil diese Sicherheiten Vorrang vor 
anderen Sicherungsformen genießen.

11. Verwertung
• Der Pfandgläubiger darf seine unbezahlte 

Forderung aus dem Erlös befriedigen, der 
mit der öffentlichen Versteigerung oder dem 
gerichtlichen Verkauf des Pfandgegenstands 
erzielt wird. Der Pfandgläubiger kann mit dem 
Pfandschuldner auch eine andere Art und Weise 
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zverfahren eine bevorzugte Stellung ein; ihre 
Ansprüche werden vorrangig aus dem Erlös 
befriedigt, der mit dem Verkauf der verpfände-
ten Vermögenswerte, Rechte oder Forderungen 
erzielt wird.

• Die Reihenfolge, in der die Ansprüche 
bevorzugter Gläubiger befriedigt werden, ergibt 
sich aus dem jeweiligen Zeitpunkt, zu dem ihr 
Pfandrecht bzw. die betreffende Sicherheit 
entstanden ist.

• Gesicherte Gläubiger haben Anspruch auf 100% 
des Erlöses aus dem Verkauf des Sicherungs-
gegenstands, abzüglich des mit der Verwertung 
verbundenen Verwaltungs- und Vollstreckung-
saufwands in einer Höhe von nicht mehr als 9% 
des Gesamterlöses.

Autor: Tomáš Běhounek
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kann vom Eigentümer des darauf errichteten 
Gebäudes abweichen. 

• EU-Ausländer können ohne Beschränkungen 
Immobilien erwerben.

• Für landwirtschaftliche Flächen gelten 
besondere Erwerbsvorschriften für In- und 
Ausländer. Personen, die ihren Sitz/Wohnsitz 
nicht innerhalb der EU haben, können keine 
landwirtschaftlichen Flächen erwerben.

3. Steuern
• Der Verkauf einer Immobilie löst eine Grunder-

werbsteuer aus (technisch gesehen handelt es 
sich um eine Übertragungsgebühr). Steuer-
schuldner ist der Käufer. Bemessungsgrundlage 
ist der Verkehrswert der Immobile; ein Indiz 
für den Verkehrswert ist der Kaufpreis. Die 
Behörde kann aber den Verkehrswert auch 
abweichend vom Kaufpreis bestimmen. Der 
Steuersatz beträgt 4%. Übersteigt der Verkehr-
swert 1 Milliarde HUF, so beträgt der Steuer-
satz für den 1 Milliarde HUF übersteigenden 
Betrag 2%. Der 8.000 Milliarden HUF überstei-
gende Verkehrswert wird nicht mehr besteuert. 
Die maximale Grunderwerbsteuerbelastung 
einer Immobilientransaktion ist mit 200 Mio. 
HUF gedeckelt. 

• Für Unternehmen, die gewerbsmäßig mit 
Immobilien handeln, gilt unabhängig vom 
Verkehrswert ein Steuersatz von 3% des 
Verkehrswertes. Für solche Unternehmen gilt 
ein ermäßigter Steuersatz von 2% für den Fall, 
dass zwischen Verpflichtungs- und Verfügungs-
geschäft, also zwischen Kaufvertragsabschluss 
und der Eintragung des Eigentumsrechts in das 
Grundbuch, weniger als zwei Jahre verstre-
ichen. 

• Ist der Käufer ein bei der Nationalbank akkred-
itierter Immobilienfond, so gilt ein einheitlich-
er Steuersatz von 2%. 

• Die Grunderwerbsteuer fällt unter bestimmten 
Voraussetzungen auch bei der Veräußerung der 
Beteiligung an einer Gesellschaft an, welche 
Eigentümerin einer Immobilie ist (Share Deal).

• Für Bestandsimmobilien kann eine sog. 
Gebäudesteuer erhoben werden, über das Ob 

1. Grundbuch
• Alle Immobilien werden in einem öffentlichen 

Register, dem Grundbuch, geführt. Das Grund-
buch wird behördlich, also nicht von einem 
Gericht verwaltet.

• Die registrierten Angaben sind elektronisch 
abrufbar. Der Abruf ist gebührenpflichtig.

• Inhalt des Grundbuchs: u.a. Lage, Eigenschaf-
ten der Immobilie, historische Aufzählung der 
Eigentümer, dingliche Rechte/Belastungen 
wie z.B. Kauf- oder Verkaufsoption, Vor- und 
Rückkaufrecht, Hypothek, Nießbrauchre-
chte, Dienstbarkeiten, Vollstreckungsrechte, 
streitige Verfahren, die in Zusammenhang mit 
der Immobilie stehen.  Rein schuldrechtliche 
Verhältnisse wie z.B. Miete oder Pacht werden 
grundsätzlich nicht eingetragen.

• Der gute Glaube an die Eintragungen im Grund-
buch ist geschützt.

• Einsicht ist grundsätzlich frei, allerdings nur 
beschränkte Möglichkeit zur Einsichtnahme 
in die privatrechtlichen und öffentlichen 
Urkunden bzw. behördlichen Beschlüsse, die als 
Grundlage für die Eintragung oder Löschung 
dienten, sowie zur Einsichtnahme in das 
Verzeichnis der Eigentümer (Namensregister).

• Die Verfahrenskosten sind gering.

2. Erwerb von 
Grundeigentum

• Der Immobilienerwerb kann nur aufgrund einer 
notariellen Urkunde oder eines durch einen 
Anwalt beurkundeten Vertrags eingetragen 
werden.

• Die Übereignung wird erst durch Eintragung 
ins Grundbuch vollzogen; die Eintragung in 
das Grundbuch ist für den Eigentumserwerb 
konstitutiv.

• Die Veräußerung hat auf dingliche Lasten 
keinen Einfluss.

• Der Eigentümer des Grund und Bodens 
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gungen im Grundbuch sind die Risiken beim 
Eigentumserwerb meist überschaubar.

• Es sind die allgemeinen Risiken beim Immobil-
ienkauf (Bebaubarkeit, Altlasten, bestehende 
Mietverträge) zu beachten.

• Es gibt einige gesetzliche Vorkaufsrechte, die zu 
beachten sind.

• Vor dem Immobilienerwerb ist daher eine rech-
tliche Due Diligence anzuraten.

• Es bestehen keine besonderen Risiken beim 
Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen. 
Der Erwerb ist jedoch mit Vorkaufsrechten 
zugunsten von unmittelbaren und mittelbaren 
Nachbarn belastet. Hierauf ist bereits bei der 
Kaufvertragsgestaltung besonders zu achten. 

6. Öffentliches Baurecht
• Bauwerke müssen, bevor sie errichtet und 

genutzt werden, zwingenden öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften entsprechen:

• Raumordnungsrecht, das die grundlegenden 
Anforderungen für Bebauung und Nutzung 
festlegt.

• Abgesehen von wenigen Ausnahmen (z.B. im 
Falle der Errichtung von Wohnungen mit einer 
Wohnfläche von weniger als 300 m2) ist stets 
eine Baugenehmigung erforderlich.

• Zumeist muss nach Errichtung eine Nutzungs-
bewilligung eingeholt werden.

• In bestimmten Fällen ist zusätzlich eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwen-
dig, die im Rahmen des bauplanungsrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens durchgeführt wird.

7. Vermietung
• Mietverträge unterliegen keinen besonderen 

Formerfordernissen. Die Parteien können den 
Inhalt des Mietverhältnisses grundsätzlich frei 
gestalten.

und die Höhe entscheiden die Gemeinden.

• Die Übertragung von Gewerbeimmobilien ist 
umsatzsteuerrechtlich gestaltbar und abhän-
gig davon, ob Käufer und/oder Verkäufer zur 
Umsatzsteuer optiert haben. 

4. Zweckgesellschaften
• Projektgesellschaften können auch in Ungarn 

zum Erwerb von Grundstücken und zur Projek-
tentwicklung verwendet werden.

• Sie ermöglichen die Übertragung von Immo-
bilienprojekten im Wege des Share Deal ohne 
Änderungen des Grundbuches. Der grunder-
werbsteuerliche Vorteil im Vergleich zum Asset 
Deal ist jedoch in den meisten Fällen inzwis-
chen weggefallen.

• Gängige Gesellschaftsform ist die GmbH ungar-
ischen Rechts (Kft.) Das Mindeststammkapital 
beträgt 3 Mio. HUF. Die Personengesellschaf-
ten haben sich nicht durchgesetzt. In wenigen 
Einzelfällen kann die KG ungarischen Rechts 
abhängig von der gesamten Beteiligungsstruk-
tur steuerliche Vorteile haben. 

• Bei der Gründung einer Gesellschaft gibt es 
keine Beschränkungen für Ausländer.

• Die Gründung einer Zweckgesellschaft kann 
sehr kurzfristig erfolgen. Der Erwerb einer 
Vorratsgesellschaft bringt daher regelmäßig 
keinen wesentlichen Zeitvorteil mit. Die 
registergerichtliche Eintragungsfrist beträgt 
maximal 15 Werktage. Bei Verwendung einer 
Mustersatzung kann die Eintragungsfrist auf 
1-2 Werktage verkürzt werden. Allerdings lässt 
die Mustersatzung keinerlei Gestaltungsspiel-
raum zu.

• Die Gründung von Gesellschaften ist grundsät-
zlich mit Gerichtsgebühren belastet. Hierv-
on befreit sind  Personengesellschaften und 
GmbHs.

5. Risiken beim Erwerb
• Aufgrund des guten Glaubens bzgl. der Eintra-
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• Die Währung für das Darlehen kann grundsät-
zlich frei gewählt werden. 

• Öffentlich-rechtliche Restriktionen gelten 
hauptsächlich für in Fremdwährung abge-
schlossene Kreditverträge mit Verbrauchern. 
Es ist eine Tendenz des Gesetzgebers erken-
nbar, den Handlungsspielraum der Kreditin-
stitute gegenüber Verbrauchern sukzessive zu 
beschränken.

• Die Darlehen können verzinst werden. Die 
Höhe der Zinsen richtet sich nach dem im 
Vertrag vereinbarten Zinssatz. Die Grenze 
ist die Sittenwidrigkeit, die gesetzlich nicht 
betragsmäßig festgesetzt, allerdings einer rich-
terlichen Prüfung zugänglich ist. Ein zu hoher 
Zinssatz kann von dem Gericht herabgesetzt 
werden. 

• Das anwendbare Recht kann frei gewählt 
werden, wobei in der Regel die Kreditinstitute 
die bessere Verhandlungsposition haben.

• Vortilgung oft gegen Gebühr möglich, 
verspätete Tilgung führt zur Fälligkeit des 
Gesamtdarlehens und kann dem Darlehens-
geber das außerordentliche Kündigungsrecht 
eröffnen.

9. Sicherheiten – 
Grundpfandrechte

• Die wichtigste dingliche Kreditsicherheit bei 
der Finanzierung eines Immobilienerwerbs ist 
die Hypothek.

• Die Hypothek gibt dem Gläubiger das Recht, 
die Zwangsvollstreckung in das belastete 
Grundstück zum Zweck der Befriedigung der 
gesicherten Forderung(en) zu betreiben. Die 
Hypothek ist vom Bestand der besicherten 
Forderung abhängig (Akzessorietät).

• Die Hypothek auf Immobilien entsteht mit der 
Eintragung ins Grundbuch. Die Eintragung 
erfolgt aufgrund eines Vertrags über die Bestel-
lung der Hypothek oder aufgrund der Eintra-
gungsgenehmigung des Hypothekenschuldners. 

• Die notarielle Beurkundung des Vertrags ist 

• Eintragung des Mietrechts ins Grundbuch ist 
nicht möglich.

• Der Verkauf eines vermieteten Gebäudes führt 
nicht zur Beendigung des Mietverhältnisses 
(Kauf bricht nicht Miete).

• Es gibt keine Beschränkungen bezüglich der 
Parteien eines Mietvertrages. 

• Gewerbemietverträge werden gewöhnlich für 
eine befristete Zeit geschlossen. Der Mietver-
trag kann dann, sofern kein außerordentlicher 
Kündigungsgrund vorliegt, nicht vorzeitig 
beendet werden.

• Verpachtung von landschaftlichen Flächen ist 
nur beschränkt möglich.

• Der Vermieter hat ein Pfandrecht an den im 
Eigentum des Mieters stehenden Gegenständen 
in der Immobilie.

8. Darlehen (Kredite)
• Sowohl der Begriff Kreditvertrag als auch der 

Begriff Darlehensvertrag sind rechtlich defini-
ert. 

• Unter einem Kreditvertrag versteht man die 
Bereithaltung einer Kreditlinie durch den 
Kreditgeber. Unter einem solchen Kredit-
vertrag ist der Kreditnehmer berechtigt, den 
Abschluss eines konkreten Darlehensvertrags, 
Bürgschaftsvertrags, Garantievertrags oder 
eines anderen Vertrags zur Umsetzung von 
Kreditgeschäften zu verlangen. Es handelt sich 
damit um einen sog. Finanzierungsrahmenver-
trag.

• Als Darlehensvertrag bezeichnet man einen 
Vertrag, bei dem sich der Darlehensgeber bere-
its zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme 
zu einem späteren Zeitpunkt verpflichtet. Der 
Darlehensnehmer wiederum verpflichtet sich 
zur Rückzahlung des gewährten Darlehens-
vertrags zu den vereinbarten Terminen nebst 
Zinsen. 

• Für beide Vertragstypen gilt grundsätzlich 
die Vertragsfreiheit, soweit gesetzliche 
Einschränkungen dem nicht entgegenstehen.
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• Das Grundbuch weist den verbrieften Höchst-
betrag der Grundschuld aus. Dieser Betrag gilt 
als Befriedigungsobergrenze. 

10.2.  Pfandrechte an anderen Pfandobjekten

• Alle beweglichen und unbeweglichen Sachen 
sowie Rechte und Forderungen (z.B. Miet-
forderungen, Bankkontenguthaben) sind 
verpfändbar. Auch Objekte, die in der Zukunft 
erworben werden, können verpfändet werden. 
Zur Wirksamkeit der Verpfändung ist die 
Eintragung ins Register der Kreditsicherungs-
rechte notwendig.

10.3.   Kaufoption an einer Immobilie

• Fiduziarische Sicherungsgeschäfte wurden 
zwischen 2014 und 2016 verboten. Seit 2016 
wird dieses Verbot nur bei Geschäften mit 
Verbrauchern aufrechterhalten; zwischen 
Kaufleuten (Unternehmen) können diese 
wieder wirksam abgeschlossen werden.

• Eine Kaufoption auf den Erwerb einer Immo-
bilie sichert dem Darlehensgeber eine Möglich-
keit, die belastete Immobilie unter Anrechnung 
der Darlehenssumme auch ohne ein langwierig-
es und kostspieliges  Zwangsvollstreckungsver-
fahren als Eigentümer zu übernehmen und über 
dessen weitere Verwendung frei zu entscheiden.

• Die Kaufoption entsteht mit Abschluss eines 
schriftlichen Vertrages, der mindestens den 
Kaufpreis und den Kaufgegenstand eindeutig 
bestimmt. Gegenüber Dritten ist sie erst mit 
Eintragung ins Grundbuch verbindlich. 

10.4.  Belastung von Geschäftsanteilen

• GmbH-Geschäftsanteile und Aktien sind 
frei verpfändbar. Das Pfandrecht an 
GmbH-Geschäftsanteilen muss im Handels-
register eingetragen werden. Die Rechte 
der Gesellschafter bleiben auch nach der 
Verpfändung beim Gesellschafter. Sämtliche 
übertragbaren Gesellschaftsanteile können 
mit einer Kaufoption belastet werden. Die 
Eintragung der Kaufoption ins Handelsregis-
ter ist nicht möglich. Gegenüber gutgläubigen 
Dritten entfaltet die Kaufoption aber keine 
Rechtswirkung. Die Löschung der Pfandrechte 
erfolgt aufgrund der Zustimmung des Pfandg-
läubigers.

für die Wirksamkeit nicht erforderlich. In der 
Praxis wird diese jedoch durch die Kreditinsti-
tute wegen der Vorteile bei der Zwangsvolls-
treckung regelmäßig durchgesetzt.

• Neben der Hypothek bestehen die Kreditinsti-
tute noch auf weitere Sicherheiten. Daneben 
bedingen sich die Kreditinstitute auch ein 
Veräußerungs- und Belastungsverbot aus, das 
im Grundbuch eintragungsfähig ist, und das 
den guten Glauben an ein lastenfreies Eigentum 
ausschließt. 

• An einer Immobilie können mehrere Pfandre-
chte gleichzeitig bestellt und im Grundbuch 
eingetragen werden. Die Reihenfolge richtet 
sich nach dem Zeitpunkt der wirksamen Bestel-
lung. Der Rang kann mit Zustimmung aller 
Beteiligten verändert werden, es sei denn dies 
verletzt schutzwürdige Rechte Dritter, die bei 
der Vereinbarung einer veränderten Rangrege-
lung nicht als Partei eingebunden waren.

• Das Befriedigungsrecht aus der Hypothek eröff-
net sich, wenn der Schuldner mit der Rückzahl-
ung seines Darlehens in Verzug gerät und das 
Kreditinstitut daraufhin den Darlehensver-
trag kündigt und die gesamte Forderung zzgl. 
Nebenkosten sofort fällig stellt.

• Beim Erlöschen des Pfandrechts muss der Pfan-
dgläubiger die Zustimmung zur Löschung des 
Pfandrechtes erteilen. Aufgrund dieser Zustim-
mung wird die Hypothek aus dem Grundbuch 
gelöscht.

• Der gute Glaube an die Eintragungen im Grund-
buch wird geschützt.

10. Sonstige Sicherheiten
10.1.  Grundschuld

• Die Grundschuld stellt eine nichtakzessorische 
Belastung dar, die auch übertragbar ist. 

• In Ungarn wurde die Grundschuld als 
Sicherungsmittel zwischen 2014 und 2016 abge-
schafft. In 2016 wurde die Grundschuld mit der 
Einschränkung wieder eingeführt, dass diese 
nur zugunsten von Finanzinstituten bestellt 
werden kann. 
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alle Zahlungsverpflichtungen der Gesellschaft 
ausgesetzt. Scheitert der Vergleich, oder kann 
die Gesellschaft die im Vergleich erzielten 
Bedingungen nicht erfüllen, wird das Insolven-
zverfahren über das Vermögen der Gesellschaft 
eröffnet. Ein Antrag auf Insolvenz hat aber 
auch unter anderen Voraussetzungen Aussicht 
auf Erfolg und ist daher ein beliebtes Mittel zur 
Durchsetzung von Forderungen.  

• Die Eröffnung der Insolvenz wird im Amtsblatt 
veröffentlicht.

• Die Frist zur Anmeldung von Forderungen 
gegenüber dem Insolvenzverfahren beträgt 40 
Tage ab der Bekanntmachung des Insolvenzver-
fahrens im Amtsblatt. Forderungen, die nach 
Ablauf von 40 Tagen aber vor Ablauf von 180 
Tagen angemeldet werden, sind letztrangig zu 
befriedigenden Forderungen. Forderungen, 
die nicht innerhalb von 180 Tagen angemeldet 
werden, erlöschen. 

• Forderungen die mittels Hypotheken und 
sonstigen Pfandrechten besichert sind, werden 
vorrangig befriedigt. Erlöse aus der Verwertung 
des Pfandgegenstandes stehen nach Abzug 
diverser Verfahrenskosten den Pfandgläubigern 
zu.

Autor: Rainer Tom

11. Verwertung 
• Die notarielle Beurkundung des Hypothek-

envertrages ermöglicht die unmittelbare 
Zwangsvollstreckung. Anderenfalls muss 
zunächst ein zivilrechtliches Urteil erwirkt 
werden. 

• Die Vollstreckung kann gerichtlich und außer-
gerichtlich erfolgen. Einschränkungen gelten 
für Verbraucherkredite, bzw. soweit vertraglich 
Beschränkungen vereinbart werden.

• Der Darlehensgeber darf den Pfand- oder 
Hypothekengegenstand ohne Zwangsvollstreck-
ung selbst veräußern, oder dem Schuldner anbi-
eten, den Pfand- oder Hypothekengegenstand 
selbst zu erwerben.

• Die Parteien können die außergerichtliche 
Vollstreckungsmöglichkeit in dem Hypotheken-
vertrag ausschließen.

• Falls die Zwangsvollstreckung nicht der Pfan-
dgläubiger beantragt, obliegt es ihm, sich im 
Zwangsvollstreckungsverfahren nach Benach-
richtigung des Gerichtsvollziehers einzus-
chalten.

• Pfandrechte sichern dem Darlehensgeber 
Vorrang in der Befriedigungsreihe im 
Zwangsvollstreckungsverfahren zu.

• Wenn mehrere Pfandrechte dasselbe Pfand-
objekt belasten, steht den Pfandgläubigern 
das Befriedigungsrecht in der Reihenfolge 
der Bestellung der Pfandrechte zu. Mehrere 
Pfandgläubiger können in einem Verfahren ihre 
Pfandrechte geltend machen.

12. Insolvenzfall des 
Schuldners

• Die Zahlungsunfähigkeit und nicht unbedingt 
die Überschuldung einer Gesellschaft stellt 
einen Insolvenzgrund dar. Vor Beantragung der 
Insolvenz hat die Gesellschaft im Wege eines 
Vergleichsverfahrens mit ihren Gläubigern 
eine Einigung über ihre Verbindlichkeiten 
zu erzielen. Innerhalb dieses Zeitraums, der 
höchstens 120 Tage betragen kann, werden 
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SK - 811 08 Bratislava

T +421 2 57 88 00 88

F +421 2 57 88 00 89

info.sk@bnt.eu

TSCHECHISCHE REPUBLIK

bnt attorneys-at-law s.r.o.

Slovanský dům (Gebäude B/C)

Na příkopě 859/22  

CZ - 110 00 Prag

T +420 222 929 301

F +420 222 929 309

info.cz@bnt.eu

UNGARN

bnt ügyvédi iroda

Stefánia út 101-103.  

H - 1143 Budapest

T +36 1 413 3400

F +36 1 413 3413

info.hu@bnt.eu 

BNT-KOOPERATIONSPARTNER

Bosnien-Herzegowina, Kroatien,

Mazedonien, Montenegro, Romänien,

Russland, Serbien, Slowenien, Ukraine

weitere Informationen unter:  

www.bnt.eu
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Vernetzt mit der Welt
und stark in der Region

Seit Jahren leben und arbeiten unsere internationalen Expertenteams

in zehn partnergeführten Büros direkt vor Ort in den Metropolen der

Region. In Mittel- und Osteuropa sind wir zu Hause. Vorteil für unsere

Mandaten: Mit uns erhalten sie effiziente und verständliche L ösungen 

aus einer Hand für lokale oder länderübergreifende Aufgabenstellungen.

bnt-Standort bnt-Kooperationspartner

N O R D S E E

A T L A N T I K

Nürnberg



M I T T E L M E E R

Warschau

Minsk 

So f i a

Prag

Vi ln ius

Budapest

Brat islava

Tall inn

Riga



bnt auf einen Blick

Wir sind eine der führenden internationalen Kanzleien
für Wirtschaftsrecht in Mittel- und Osteuropa. Mandanten,
die mit uns arbeiten, genießen Heimvorteil: Mit zehn
eigenen partnergeführten Büros und internationalen Expert-
enteams in den Metropolen sind wir vor Ort und kennen die
Region und ihre Rechtsordnungen wie kaum ein anderer.
So bringen wir unsere Mandanten auf kurzem Weg an ihr
unternehmerisches Ziel im Herzen Europas.

FAKTEN   10 
Standorte

 25+ 
Partner

13+ 
Jahre Expertise

in CEE

VIELE  

Auszeichnungen

21  

Arbeitssprachen

 130+  

Mitarbeiter
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